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Gründerrechte und die Destinatärinnen und Destina-
täre oftmals personell identisch. 30 Trotzdem sind die 
Rechtspositionen aufgrund des gesetzlichen Wort-
lauts getrennt zu betrachten und es stellt sich insbe-
sondere die Frage inwiefern die Gründerrechte eine 
vermögenswerte Komponente enthalten. 31

2.6 Unterteilung in Anstaltsanteile
 Durch die Statuten der Anstalt wird bestimmt, ob 
und in welchem Umfang Anstaltsanteile bestehen und 
ob diese Wertpapiercharakter haben oder nicht.

2.6.1 Anstalt mit ungeteiltem Kapital
 Das Mindestkapital der Anstalt mit ungeteiltem 
Kapital beträgt CHF/EUR/USD 30'000. 32 Die Kapital-
einlage kann bar, aber auch durch Sacheinlage oder 
einer Kombination von Bar- und Sacheinlage erfolgen. 
Nach der Gründung steht der Anstalt das Kapital zur 
freien Verfügung und kann jederzeit erhöht werden. 
Im Allgemeinen wird oft davon ausgegangen, dass 
eine verkehrstypische Anstalt keine Unterteilung des 
Kapitals in Anteile kennt. 33

2.6.2 Anstalt mit geteiltem Kapital
 Eine Anstalt kann gemäss Art. 540 PGR mit An-
staltsanteilen ausgestattet werden. Die Ausgestaltung 
der Anstaltsanteile als Wertpapiere ist in den Statuten 
festzuhalten. Sie unterstehen den Vorschriften über 
die Namenaktien, wenn die Statuten nicht einschrän-
kendere Vorschriften bezüglich ihrer Übertragbarkeit 
vorsehen. 34 Bei einer Anstalt mit geteiltem Kapital hat 
das Mindestkapital analog der liechtensteinischen Ak-
tiengesellschaft CHF/EUR/USD 50'000 zu betragen. 35 
Die Verwaltung hat über die Anstaltsanteile unter An-
wendung der Vorschriften für die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung Buch zu führen. 36

3. Steuerrechtliche Würdigung der 
privatrechtlichen liechtensteinischen Anstalt 
aus Schweizer Sicht

Verbandspersonen können in Körperschaften und 
Stiftungen unterteilt werden. In Bezug auf die Organi-
sation unterscheiden sich die beiden Formen dadurch, 
dass bei Körperschaften das bestimmende Organ fort-
laufende Mitsprachemöglichkeiten besitzt, während 
bei Stiftungen der Wille der Stifterin oder des Stifters 
einmal und grundsätzlich unabänderbar festgelegt 
wird. 37 Die liechtensteinische Anstalt lässt sich – wie 
aufgezeigt – aufgrund der flexiblen Ausgestaltungs-
möglichkeiten nicht generell den Körperschaften oder 
den Stiftungen zuordnen. Durch den weiten Spielraum 
in der Ausgestaltung der Anstalt ist sowohl die Errich-
tung einer Körperschaft, als auch eines stiftungsähn-
lichen Gebildes möglich. Diese Gegebenheiten haben 
Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung in der 
Schweiz, welche im Folgenden beschrieben werden.

3.1 Ausländische juristische Personen
 Aus Schweizer Sicht ist die Qualifikation einer 
ausländischen juristischen Person zur Beurteilung 
des Vorliegens einer Steuerpflicht in der Schweiz 
relevant. Die Qualifikation einer ausländischen Ge-
sellschaft kann bspw. entscheidend sein, ob diese 
für Schweizer Gewinnsteuerzwecke als Kapitalgesell-
schaft nach Art. 68 DBG oder als Stiftung nach Art. 71 
DBG besteuert wird. Darüber hinaus gibt es zahlreiche  
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30 Marok, FN 10, S. 11.
31 Vgl. hierzu die Ausführungen von Marok,  

 FN 10, S. 13 ff.
32 Art. 122 Abs. 1 und 1a PGR.
33 Allerdings führt Marok, FN 10, S. 16 ff. aus, dass  

 auch bei der verkehrstypischen Anstalt von einer  

 gewissen Strukturierung des Anstaltskapital  

 auszugehen ist, in Hinblick auf die Zedierung und  

 Vererbung von Gründerrechten und auf die  

 Bestimmung der Destinatärinnen und Destinatäre.
34 Art. 540 Abs. 5 PGR.
35 Art. 122 Abs. 1 und 1a PGR.
36 Art. 540 Abs. 6 PGR.
37 Marok, FN 10, S. 8.


